
4345 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Bundesrates 

B e r ich t 

des Außenpolitischen Ausschusses 

über den Besch 1 uß des Nat; ona 1 rates vom 22. September 1992: Abkommen 
betreffend ei nen Ständigen Ausschuß der EFTA-Staaten samt Protoko 11 en 1 
und 2, Anhang und An 1 age zum Anhang, Verei nbarte Ni ederschri ft sowi e 
Einvernehmen der Vertragsparteien 

Das vorliegende Abkommen sieht die Einrichtung eines Ständigen 
Ausschusses der EFTA-Staaten vor. Di es er soll ei n Forum darstellen, in 
dem die EFTA-Staaten ua. ihre Standpunkte im Hinblick auf Tagungen der 
EWR-Organe (EWR-Rat und Gemeinsamer EWR-Ausschuß) koordinieren und 
Informationen austauschen. Der Ständige Ausschuß ist als 
zwischenstaatliches Gremium konzipiert, in das jeder EHA-Staat einen 
Vertreter entsendet. 

Der Ausschuß kann für alle EFTA-Staaten verbindliche Entscheidungen 
treffen, und zwar grundsätzlich im Einvernehmen. In Ausnahmefällen, die 
im Anhang des Abkommens angeführt sind, sind Mehrheitsbeschlüsse möglich. 
Dem Ausschuß sind auch administrative Aufgaben übertragen, die sich aus 
der Anwendung des Protokolls 1 des EWR-Abkommens auf die Rechtsakte des 
EWR-relevanten lI acquis communautaire ll ergeben. 

Das Abkommen betreffend einen Ständigen Ausschuß der EFTA-Staaten 
ist gesetzändernd und gesetzesergänzend und bedarf daher der Genehmigung 
durch den Nat i ona 1 rat gemäß Art. 50 Abs. 1 B-VG. Es hat auf Grund des 
engen Zusammenhangs mit dem EWR-Abkommen politischen Charakter. Das 
Abkommen enthält eine verfassungs ändernde Bestimmung, nämlich Art. 3 Abs. 
1 und 3. 

Da das Abkommen auch Ange 1 egenhei ten des se 1 bständi gen 
Wirkungsbereiches der Länder enthält, bedarf es gemäß Art. 50 Abs. 1 B-VG 
der Zustimmung des Bundesrates. 

Da durch die oben angeführte verfassungsändernde Bestimmung die 
Zuständi gkei t der Länder zur Gesetzgebung und Voll zi ehung ei ngeschränkt 
wird, bedarf das Abkommen im Sinne des Art. 50 Abs. 3 in Verbindung mit 
Art. 44 Abs. 2 B-VG der Zustimmung des Bundesrates. 
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Der Außenpolitische Ausschuß hat die gegenständliche Vorlage in 
seiner Sitzung am 30. September 1992 in Verhandlung genommen und mit 
Mehrhei t besch lossen, dem Hohen Hause zu empfeh 1 en, dem vor 1 i egenden 
Beschluß des Nationalrates im Sinne des Art. 50 Abs. 1 B-VG bzw. im Sinne 
des Art. 50 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 44 Abs. 2 B-VG die Zustimmung 
zu erteilen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Außenpolitische Ausschuß 
somit den Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Dem gegenständlichen Beschluß des Nationalrates vom 22. September 
1992 über ein Abkommen betreffend einen Ständigen Ausschuß der EFTA
Staaten samt Protokollen 1 und 2, Anhang und Anlage zum Anhang, 
Vereinbarte Niederschrift sowie Einvernehmen der Vertragsparteien wird im 
Sinne des Art. 50 Abs. 1 B-VG bzw. im Sinne des Art. 50 Abs. 3 in 
Verbindung mit Art. 44 Abs. 2 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilt. 

Dr. Milan L i n zer 
Berichterstatter 

23010.0020/8;92 

Wien, 1992 09 30 

Al brecht K 0 n e c n y 

Stv. Vorsitzender 
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